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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

in Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 3506/J betreffend Prämien 

und Belohnungen für Kabinettsmitarbeiter, welche der Abgeordnete Mag. Roman Haider und 

weitere Abgeordnete am 23. Jänner 2015 an mich richteten, stelle ich als Bundesministerin 

für Familien und Jugend fest:  

 

Antwort zu Frage 1) bis 3) und 7) 

Im Jahr 2014 wurde EUR 36.922 an Belohnungen für Kabinettsmitarbeiter ausbezahlt. 

 

Die Arbeitsplätze aller MitarbeiterInnen im Bundesdienst unterliegen einer festen Bewertung 

in Abhängigkeit von den Anforderungen des Arbeitsplatzes. Für die in der Anfrage 

genannten MitarbeiterInnen gelten folgende Bewertungen: 

 

Der Leiter des Büros der Frau Bundesministerin weist eine Bewertung von v1/5 (A1/7) auf, 

seine Stellvertreterinnen und der Pressesprecher v1/4 (A1/5 bzw. A1/6), die restlichen 

Referenten sind in v1/3 (A1/3 bzw. A1/4) bewertet. 

 

Unter den Beziehern von Belohnungen befinden sich auch Bedienstete mit einem 

Sondervertrag nach § 36 VBG, Personen, die in einem Arbeitsleihverhältnis stehen. 

 

Antwort zu Frage 4) und 6) 
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Die Gewährung von Belohnungen richtet sich nach § 19 GehG. 1956 und wird im Rahmen 

dieser Bestimmungen sowie der ressortüblichen Vorgaben als Anerkennung für besondere 

Verdienste und als Motivationsinstrument grundsätzlich weiterhin zuerkannt werden. 

 

Antwort zu Frage 5) 

Im Jahr 2014 waren 14 MitarbeiterInnen im Ministerbüro beschäftigt. 

 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

 

Dr. KARMASIN 
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